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(54) Verfahren zur Regelung des Zutrittsregimes zu einem Objekt

(57) Die Erfindung betrifft Schliesssysteme mit mo-
bilen Einheiten (2) ("Schlüsseln") und ortsfesten Einhei-
ten ("Schliesszylindern"), wobei die ortsfesten Einheiten
ein Objekt in Abhängigkeit von einem Informationsaus-
tausch mit einer mit ihnen in Verbindung stehenden orts-
festen Einheit freigeben können. Die mobilen Einheiten
(2) sind variabel programmierbar und mit Kommunika-
tionsmitteln sowie mit Speichermitteln ausgestattet. In
ihnen ist die Information speicher- und umprogrammier-
bar, welche über gültige Berechtigung bzw. fehlende
oder falsche Berechtigung entscheidet. Sie sind als die
aktiven, intelligenten, kommunikationsfähigen Kompo-
nenten ausgebildet und weisen bspw. selbst Energie-

versorgungsmittel auf. Um eine Freigebe durch die orts-
festen Einheiten zu erhalten, lassen sich die mobilen
Einheiten von einer Zentrale ein Zertifikat übermitteln.
Dieses beinhaltet bspw. einen Code, welcher an die
ortsfeste Einheit zu übergeben ist. Die ortsfesten Ein-
heiten ("Schliesszylinder") sind hingegen von der Auf-
gabe befreit, die Information über Zugangsberechtigun-
gen etc. zu verwalten. Die Übergabe eines Codes, der
über die Zutrittsberechtigung entscheidet, von der mo-
bilen Einheit an die ortsfeste Einheit erfolgt offline und
es ist nicht notwendig, dass während der Verifikation die
ortsfeste oder die mobile Einheit mit einer Zentrale in
Kommunikationsverbindung steht.
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